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§ 1 Einnihrung 

Seit Jahrzehnten bemühen sich Rechtsprechung und Rechtswissenschaft um 
eine Abgrenzung von Drittschadensliquidation und Vertrag mit Schutzwir-
kung für Drittel. Dennoch ist es bisher nicht gelungen, eine Lösung zu finden, 
die gänzlich befriedigt2. Die Abgrenzungsschwierigkeit ergibt sich daraus, daß 
bei beiden Rechtsfiguren Ersatzberechtigung und Schaden zunächst auseinan-
derfallen und damit beide Konstruktionen das gleiche Problem betreffen3. 

Mit den Jahren haben sich die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung ver-
schärft. Der BGH hat nämlich das Fürsorgeverhältnis mit personenrechtli-
chem Einschlag" als Voraussetzung vertraglicher Drittschutzwirkung teilweise 
aufgegeben5. So ließ er es für den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte aus-
reichen, daß den Vertragsgläubiger für eingebrachte Sachen des Dritten eine 
Obhutspflicht trifft6, oder daß nach dem Inhalt eines Vertrags der Gebrauch 
des Vertragsgegenstandes bestimmungsgemäß von einem Dritten ausgeübt 
wird7. Hierdurch ist vor allem die Abgrenzung des vertraglichen Drittschutzes 
von der Fallgruppe "Obhutsfälle" der Drittschadensliquidation noch unklarer 
geworden8. Darüber hinaus wird inzwischen ein Vertrag mit Schutzwirkung 
für Dritte selbst bei gegenläufigen Interessen von Gläubiger und Drittem be-
jaht9. 

I Vgl. schon im Jahre 1957 WD. Lange, Zur Abgrenzung des Vertrages zugunsten 
Dritter und der Drittschadensliquidation. 

2 Lange, Schadensersatz, § 8 IV, S 479; Medicus, BürgR, Rn. 840; Junker, V.i.V., 
S 23; Hagen, AcP 192, 570; MilnchKomm-Grunsky, Vor § 249, Rn. 116. 

3 Medicus, BürgR, Rn. 839. 

4 Etwa BGHZ 51, 96; 56,273; 61, 234; 66, 57. 

5 Etwa BGH NJW 1984, 355, 356; JZ 1985, 951 f; jetzt auch JZ 1995, 306; zu-
stimmend z.B. Palandt-Heinrichs, § 328, Rn. 14; Staudinger-Kaduk, Vor § 328, Rn. 
80. 

6 BGH JZ 1970, 375; ähnlich BGH NJW 1979, 789. 

7 BGHZ 69, 227; BGH NJW 1976, 1843. 

8 Urban, S 6. 
9 BGH NJW 1987, 1758, 1759; BGH JZ 1995, 306 mit Arunerkung Medicus; vgl. 

dazu auch Canaris, JZ 1995,441. 



12 § 1 Einfühnmg 

Ferner hat der BGH den Anwendungsbereich des Vertrags mit Schutzwir-
kung fiir Dritte erweitert, etwa auf die Haftung für Testate und Auskünfte lO 

und das Lastschriftverfahren 11. Dies erschwert die Abgrenzung zusätzlich. 

Wenn es um die Lösung neuer Drittschadensprobleme ging, hat die Recht-
sprechung in den vergangenen Jahrzehnten meistens den Vertrag mit Schutz-
wirkung für Dritte herangezogen. Die Drittschadensliquidation wurde hinge-
gen auf ihre anerkannten Fallgruppen beschränkt, ja teilweise sogar dort nicht 
mehr mit Festigkeit vertreten12. 

Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen kurzen Überblick über Dritt-
schadensliquidation und Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. 

Anschließend wird die Berechtigung der beiden Rechtsinstitute behandelt. 
Die Überlegung liegt nämlich zunächst nicht fern, daß sich Ungereimtheiten 
bei Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte oder Drittschadensliquidation in das 
Abgrenzungsproblem hinein fortsetzen. Es wird sich aber herausstellen, daß 
beide Rechtsfiguren zu Recht bestehen. Damit stellt sich schließlich die ei-
gentliche Abgrenzungsfrage. Zu deren Beantwortung werden zunächst die 
bisher entwickelten Lösungen erörtert. Im Anschluß wird der überzeugendste 
Vorschlag, nämlich die Abgrenzung nach dem Haftungsrisiko, ausgebaut und 
weiterentwickelt. 

10 BGH NJW 1984, 355; JZ 1985, 951; BB 1986, 1179; NJW 1987, 1758; WM 
1989, 375; zur Bankauskunft als Auskunftsvertrag mit Schutzwirkung für Dritte BGH 
NJW 1991, 352. 

11 BGHZ 69, 82; BGHZ 96, 9. 

12 Vgl. etwa BGHZ 49,356,361, wo der BGH otTen1äßt, ob beim Versendungskauf 
(§ 447 BGB) die Drittschadensliquidation anzuerkennen sei. 



§ 2 Drittschadensliquidation und vertraglicher Drittschutz 

I. Die zugrundeliegenden Prinzipien 

Für das Verständnis von Drittschadensliquidation und Vertrag mit 
Schutzwirkung fiir Dritte sind zwei Grundprinzipien des deutschen Privat-
rechts wichtig: das Dogma vom Gläubigerinteresse und die Relativität der 
Schuldverhältnisse (Relativitätsgrundsatz). Das Dogma vom Gläubigerinteres-
se behandelt die Frage, wessen Schaden zu ersetzen ist, der Relativitätsgrund-
satz hingegen bestimmt u.a., wer Gläubiger eines Anspruchs, d.h. aktivlegiti-
miert ist. 

1. Das Dogma vom Gläubigerinteresse 

Nach dem Dogma vom Gläubigerinteresse kann der Gläubiger eines Scha-
densersatzanspruchs nur seinen eigenen Schaden ersetzt verlangen. Er darf 
hingegen nicht den Schaden eines anderen, sogenannten Dritten, geltend ma-
chen1. Dieser Grundsatz ist heute zwar allgemein anerkannt2, seine Begrün-
dung fällt indes nicht leicht. 

Sie könnte sich zunächst aus dem Wortlaut der anspruchsbegriindenden 
Normen ergeben3. Dabei sind zwei Fragen zu unterscheiden: Wer ist Gläubi-
ger eines Anspruchs? und: Wessen Schaden kann der Gläubiger ersetzt ver-
langenr. Das Dogma vom Gläubigerinteresse betriffi nur die zweite Frage. 

I Medicus, SchR AT, Rn. 609; Büdenbender, JZ 1995, 920; weiter Breinersdorfer, 
Haftung filr Kreditauskünfte, S 118; anders auch Erman-Kuckuk, Vor § 249, Rn. 130. 

2 Vgl. nur Medicus, SchR AT, Rn. 609, der das Dogma vom Gläubigerinteresse als 
unbestritten bezeichnet; kritisch war hingegen im Jahre 1933 noch Reinhardt, S 71 ff. 

3 So aber Hagen, Drirtschadensliquidation, S 1 und Urban, S 15. 

4 Diese Unterscheidung wird bei der Drittschadensliquidation ohne weiteres vorge-
nommen, bei den Begrllndungen filr das Dogma vom Gläubigerinteresse verschwimmt 
sie jedoch oft, so etwa bei Hagen, Drittschadensliquidation, S 2 und bei Lange, Scha-
densersatz, § 8 11. Bei Larenz, SchR AT, § 27 IV a, b klingt die Unterscheidung hin-
gegen an. 


